
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1987/10/21 87/01/0174
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.1987

Index

L70709 Theater Veranstaltung Wien

L70719 Spielapparate Wien

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/10 Grundrechte

Norm

B-VG Art7 Abs1;

StGG Art2;

VeranstaltungsG Wr 1971 §15 Abs3 idF 1983/008;

Rechtssatz

Das rechtmäßige Verhalten einer Behörde wird nicht verfassungswidrig, wenn die Behörde in anderen Fällen fehlerhaft

entschieden hat.
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